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tigen Provinzial'Vcrsammlung vorzubehalten und wird zu berücksichtigen sein, daß diesen Gemeindcbeamten, da wo es bisher
noch nicht der Fall sei, etwa durch Vergrößerung der Bürgermeistereibezirke,ein auskömmlicheresGehalt gewährt werde.

Eine Pflicht zur Pensionirung der vom Staate ernannten Bürgermeister kann selbstredendden Gemeinden nicht auf»
gelegt werden. Damit jedoch bei eintretender Dienstunfähigkeit die Zukunft dieser Beamten gesichertbleibt, wird die Grün»
düng eines Pensionsfonds durch Veitläge der? Vetheiligten und Zuschüsse des Staats anheim gegeben.

u»I §§. 114 —llg bleibt das Gutachten des Ausschussesdem besonderen Referat über die Kreis-, Bezirks« und
Provinzial'Ordnung vorbehalten.

Schließlich schritt der Ausschuß noch zur Erörterung der im Schlußsatz der Denkschrift enthaltenen Frage:
ob es angemessen zu erachten sei, durch eine OesetzeSvorlagcbei den Kammern unmittelbar die erforderlichen
Abänderungen der G.-O. vom 11. März v. I. herbeizuführen, oder durch eine GesetzcSvorlagebei den Kam»
mern der Provinzial»Vertretung die Befugniß zu übertragen, durch Beschlußfassungen, denen die Genehmigung
des Königs hinzutreten müsse, in gewissenzugewiesenenGrenzen die G.-O. vom 11. März v. I. mit Rücksicht
auf die besonderen Verhältnisse und Bedürfnisse der Nheinprovmz umzubilden?

und entschied sich einstimmig für die zweite Alternative.
Düsseldorf, am 13. October 1851.

Vorsitzender. Seulen. C. Haan. E. Graf zu Stolberg.
Graf v. Los. CompeS. Freiherr v. Leykam. C. Savoye.

Graf von Schaesberg. Noeggerath.
Referent: v. Buggenhagen. Iungbluth.

v. Haeften. Freiherr v. Salis'Soglio.

Neunte Plenarsitzung.
Verhandelt im Ständehaus zu Düsseldorf, am 18. October 1851.

Die Sitzung wird um 11 Uhr durch den LandtagS-Marschall, Freiherr» von Waldbott» Bässen heim »Vorn»
heim eröffnet.

Das Protokoll führt der Abgeordnete Iungbluth.
DaS Protokoll der vorigen Sitzung wirb verlesen, und ohne Einspruch genehmigt.
Ein Abgeordneter der Städte nimmt das Wort, und bemerkt, daß bei der Protokollführung von den beiden Pro«

tokollführern verschiedenverfahren werbe, indem der Eine die Namen der Redner jedesmal anführe, wogegen bieS von dem
Andern nicht geschehe. Es scheine ihm eine solche Verschiedenheitnicht angemessen,er wolle zwar weder daS Eine, noch das
Andere bestimmt beantragen, jedoch erscheine ihm eine Gleichförmigkeitbei der Protokollführung wünschcnSwerth,und er¬
suche er den Herrn LandtagS-Marschall, hierüber Bestimmungen zu treffen.

Ein anderer Abgeordneter der Städte schließt sich dem Antrage auf gleichförmigesVerfahren an, wünscht aber, daß
in Betreff der Referenten die Nennung der Namen in den Protokollen beibehalten werde.

Der LandtagS-Marschall erklärt, so sei es auch auf den frühern Landtagen gehalten worden, und bestimmt, daß au«
ßer den Referenten keine Redner namentlich aufgeführt werden sollen.

Der Marschall bemerkt weiter, daß ihm durch den Abgeordneten Seulen nachträglich eine Petition der Landräthe
von Kempen und Crefcld, wegen Ausbau der Crefcld-Roermonder Straße, zugekommensei, welche er dem 4. Ausschusse, als
Material bei Begutachtung gleichmäßiger Anträge übergebe.

Hierauf zeigt der Marschall an, baß folgende Referate, im Conferenz-Zimmer offen liegen:
1) Der Bericht des dritten Ausschusses, über den, mittelst Allerhöchster Proposition vorgelegten Entwurf eines neuen

Hypotheken-Gesetzes.
2) Bericht des fünften Ausschusses,über den Antrag des Abgeordneten Moritz, um gleichmäßige Verkeilung der

Weinbergö-Grundsteuer mit dem Ackerland.
3) Bericht des ersten Ausschusses,über den Antrag des Abgeordneten Dr. Würz er, den Beginn der Revision dcS

Katasters, nach den bestehendenGesetzen, betreffend. ,
4) Bericht des fünften Ausschusses, betreffend die Vertheilung des in der Rhcinprovinz zu entrichtendenBeitrags zu

den Kosten der Justiz-Verwaltung, Nro. 9. des AllerhöchstenPropositions-Dekrets.
Der Abgeordnete Schniewind trägt hierauf, im Namen des 1. Ausschussesdie, an des Königs Majestät ge»

richtete Adresse und die dazu gehörige Denkschrift vor, enthaltend die Beschlüsseder Provinzial'Vcrsammlung, wegen Er»
richtung der Provinzial-Hülfs-Kasse.

Adresse und Denkschrift werden ohne Widerspruch genehmigt, und beide in Abschrift, als Anlagen, dem Protokoll
beigefügt.

Hieraus wirb die Berathung über das Gutachten des 2. Ausschusses,betreffend die Abänderungen in der Gemeinde»,
Ordnung vom 1l. März 185!) fortgesetzt.

Berichterstatter ist der Abgeordnete von Haeften.
Ein Abgeordneter der Städte bemerkt, eö sei in der letzten Sitzung die Berathung über die durch die Königlichen

Propositionen angedeutenden Abänderungen zu Ende gebracht; er erachte die Versammlung nicht für befugt, in der Berathung
weiter zu gehen, und erlaube sich deshalb den Antrag, die Versammlung darüber zu befragen, ob sie überhaupt in ihrer Be»
rathung über die Königlichen Propositionen hinausgehen, und sich noch über weitere Abänderungen aussprechenwolle.
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Der Marschall erklärt, er werde dies nicht thun, sondern die weitere Verhandlung nach dem Ausschuß-Gutachteu
leiten, und jedem überlassen, bei den Abstimmungen über die einzelnen Positionen und Vorschläge dafür oder dagegen zu
stimmen.

In Verfolg des Ausschuß-Bericht«, fährt der Referent fort, ncl F. i. der Gemeinde-Ordnung von t850, und wird
der Antrag desselben, ohne Widerspruch, angenommen.

»cl §. 4. Nach dem Vortrag des Referenten, erklärt ein Abgeordneter der Städte, das, er, nachdem der Antrag,
keine weiteren Abänderungen der Gemeinde-Ordnung zu berathen, von dem Marschall zurückgewiesen sei, bei allen Fragen
mit Nein stimmen werde.

Der Redner wird vom Marschall mit dem Bemerken unterbrochen, daß es hierzu keiner besondern Erklärung und
Motivirung bedürfe, und daß nur eine Discussion über den jedesmal der Berathung unterzogenen Vorschlag zulässig sei.

Ein Abgeordneter der Städte spricht die Ansicht aus, daß es zweckmäßig erscheine, bei den von der Versammlung
zu fassenden Beschlüssen, die gewünschten Abänderungen nur anzudeuten, sowie dies auch im Ausschuß-Gutachten geschehen sei,
nicht aber die einzelnen Artikel wörtlich abzufassen, Diese Ansicht wird, nach einigen zustimmenden Bemerkungen des Mar»
schalls und des Berichterstatters, als leitend angenommen.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden, spricht sich gegen eine jede Beschränkung des, nach der Gemeinde-Ordnung
von 185N bestehenden Wahlrechts aus, möge diese durch Erhöhung deS niedrigsten Census oder auf andere Weise beabsichtigt
werden. Er erkennt in der Drci-Klasscn-Thcilung zureichende Vertretung aller Interessen.

Der Vorschlag des Ausschusses, die Bestimmungen des 8- 33. der Gemeinde-Ordnung von 1845, mit Aufhebung
des Unterschiedes zwischen Stadt» und Landgemeinden zu substituircn, wird durch die Majorität angenommen. Ebenso der
vom Ausschuß vorgeschlagene Znsatz, eine dritte Kategorie von Meistbecrbtcn, welche auch, ohne ein Wohnhaus in der Ge»
meinde zu besitzen, darin wohnen, und einen Haupt-Grundstcucrbctrag von mindestens fünf Thaler jährlich entrichten.

nc! §§. 1« und 74.

Ein Abgeordneter der Städte erklärt sich gegen den Vorschlag des Ausschusses, ans dem Grunde, weil, wenn die
Hälfte der OcmeinderachS-Mitgliedcr zugleich ausscheiden, zu fürchten stehe, daß zu viele, mit den Geschäften und der Ver¬
waltung unbekannte, neu hinzutreten könnten, was namentlich in größeren Städten leicht eintrete, wo fortbestehende Commis¬
sionen, für manchmal Jahre lang, andauernde Geschäftszweige gebildet würden.

Zwei andere Abgeordnete der Städte können diese Bedenken nicht theilen, indem die Erfahrung gelehrt habe, daß
neu gewählte Mitglieder, wenn sie nur guten Willen und Fleiß besäßen, im Gcmcindcrathe und in der Verwaltung recht
gute Dienste leisten.

Der Antrag des Ausschusses wird demnach fast einstimmig angenommen.

2<l 88- 21 und 79. 24 und 82.

wird daS Ausschuß-Gutachten ebenso, ohne besondere Discussion, angenommen.

uä §. 45.
Ein Abgeordneter der Städte beantragt, daß der Referent, bei der Berichterstattung, jedesmal die betreffenden §§.

vorlesen möge, welches auf mehrfachen Antrag geschieht.
Das Ausschuß-Gutachten wird fast einstimmig angenommen,

nc! 88. «2, l>3, 12N, 12l.

Ein Abgeordneter der Städte und der Ritterschaft sprechen sich für das Majoritäts-Gutachtcn des Ausschusses aus,
weil in dringenden Fallen die Zeut nicht gestatte, die Genehmigung der Aufsichts-Behördc zu außerordentlichen Verwendungen
einzuholen. Gebe man dem O.meinderath die Bcsiigmß, die Etats sclbstständig festzustellen, so könne man ihm die Befug«
niß, außerordentliche Ausgaben zu beschließen, ohne Bedenken einräumen.

Ein Abgeordneter der Städte erwidert, daß in der Regel in den Etats eine bestimmte Summe, zu unvorgcschenen
und außerordentlichen Ausgaben, aufgenommen sei, welche in den meisten Fällen ausreiche. So plötzliche Bedürfnisse kämen
fast nie vor, zu denen die Genehmigung der Aufsichtsbehörde nicht vorher nachgesucht werden könne. Er müsse sich daher
für das Minoritäts-Gutachten erklären.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft bemerkt, die Etats seien die Grundlage zu den nöthigen Ausgaben, ihre Prüfung
und Feststellung geschehe, nach reiflicher Berathung, sie müßten zur Einsicht der Gemeinde-Angehörigen offen gelegt werden.
Dies alles könne bei der Beschießung außerordentlicher Ausgaben nicht statt finden, cS sei daher nöthig, die möglichsten Be»
schränkungen herbeizuführen. Die Gemeinden seien überhaupt, nur als Minderjährige zu betrachten, die Abgaben hätten jetzt
schon eine fast nicht zu erschwingende Höhe erreicht, und müsse daher jede mögliche Willlühr, in der Verfügung über daS
Vermögen der Steuerpflichtigen, vermieden werden.

Ein Abgeordneter der Städte hält die Vermeidung von Etats-Uebcrschrcitungen, nach seiner langjährigen Erfahrung
für unvermeidlich.

Zwei Abgeordnete der Landgemeinden sind der Ansicht, daß, je freier die Gemcinderäthe in ihren Veschlußnahmen,
seien, sie desto vorsichtiger mit der Verwaltung des Gemeinde-Vermögens und in der Beschießung außerordentlicher Ausgaben
zu Werk gingen. Es habe sich dies sogar, in vielen Fällen bewiesen, wo nicht gerade die Meistbcstcucrten den Gemeinde-
rath bildeten.

Bei der Abstimmung entscheidet sich die Majorität für Annahme des Minorität«-Gutachtens des Ausschusses und
für Annahme der Bestimmung im §. Ull. der Gemeinde-Ordnung von 1845, wonach zu außerordentlichen Ausgaben die Zu-
stimmuug der Aufsichtsbehörde erforderlich ist.
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»cl z§. «5 und 123.

wird das Ausschuß-Gutachten, ohne Einspruch, angenommen.
»6 §. 68.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden und der Ritterschaft. In den meisten Fallen habe die Erfahrung gelehrt,
daß in kleinen Gemeinden, wo sämmtliche Mcistbeerbten den Gcmcindcrath bilden, es säst unmöglich sei, diese in beschluß¬
fähiger Zahl zu versammeln. Eine solche Bestimmung sei daher völlig unpraktisch.

Nach einer erläuternden Bemerkung des Referenten, wird das Ausschuß-Gutachten durch Majorität angenommen.
» ä §. l N 8.

ebenso ohne Widerspruch.
»<i §. 132.

wird das Ausschuß-Gutachten, ohne Discussion, fast einstimmig, angenommen.

llll §. 143.
wird das Ausschuß-Gutachten einstimmig,

und nl! §. 153.
gegen drei Stimmen angenommen.

Hierauf wurde zur Berathung über die, im Ausschuß-Gutachten ferner berührten Artikel der rheinischen Gemeinde-
Ordnung von 1845 übergegangen.

l> <l §. 18 der Gemeinde-Ordnung von 1845,
Ein Abgeordneter der Ritterschaft ist gegen das Auoschuß-Gutachten, indem die Gemeinden, insbesondere die ver¬

mögenderen, zu sehr geneigt sind, sich abzuschließen, und dadurch die allgemeinen Gesetze, über die Freizügigkeit, zu leicht
verletzt würden.

Ein anderer Abgeordneter der Ritterschaft findet daö Ausschuß-Gutachten ganz analog, mit der beanspruchten Autonomie
der Gemeinden. Er wünscht allgemeine Bestimmungen, wonach die Gemeinden über die Aufnahme neuer Mitglieder, selbst
beschließen können. Die allgemeine und volle Freizügigkeit sei gefährlich und muffe beschrankt werden.

Zwei Abgeordnete der Ritterschaft bemerken, es handle sich nicht von der Freizügigkeit, soudern nur-von dem Recht
der Nutzung an dem Gemeinde-Vermögen.

Referent erläutert, daß die Interessen der Aufsichtsbehörden uud der Gemeinden ganz verschieden seien. Erstere
hätten die Pflicht, die Landcsgesetzc über die Freizügigkeit, als Staatsbeamte zur Geltung zu bringen, ihre Entscheidungen
würden daher sehr häusig, gegen das Interesse der Gemeinten geschehen.

Ein Abgeordneter der Städte erklärt, daß die Festsetzung eines entsprechenden Eintrittsgeldes sich in seiner Vater¬
stadt bcwäbrt habe.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft. Es handle sich allerdings nur von dem Recht der Mitbenutzung des Gemeinde-
Vermögens, nicht jeder Einziehende habe hierzu ip«a juru das Recht, und könne ein solches nur durch ein Eintritts- oder
Einkaufsgeld erwerben, über dessen Festsetzung den Gemeinden die größtmöglichste Autonomie gewahrt werden müsse.

Das Recht, in eine Gemeinde einzuziehen, sei unabhängig von dem Recht, das Gemeinde-Vermögen mit zu benutzen.
Ein Abgeordneter der Städte.
Die Ansicht des Vorredners scheine allerdings die richtige zu sein, und es sollte deshalb der bezogene F. 18. eigent¬

lich ganz wegfallen. Die Bestimmungen der Gemeinde-Ordnung von 1850, wegen eines zu errichtenden Eintrittsgeldes, ver¬
diene aber den Vorzug, vor denen, in der Gemeinde-Ordnung von 1845, weil erstere die Feststellung nur, nach dem Ver¬
hältniß des vorhandenen Gemeinde-Vermögens gestatten. DaS Gesetz über die Freizügigkeit ist ein Grundgesetz des ganzen
Staates. Dieses Grundgesetz wird durch Erlegung eines Eintrittsgeldes alterirt. Der Gemcinderath von Köln habe nach
reiflicher Erwägung beschlossen, ein Eintrittsgeld, von neu anziehenden Personen, nicht zu erheben.

DaS Beispiel einer Nachbarstadt, in der ein Eintrittsgeld erhoben werde, habe erwiesen, daß die Armen sich in
der Umgegend in Massen häufen, eine solche Anhäufung sei schädlicher, als wenn das Einzugsrccht unbeschränkt sei. Solle
aber einmal ein Eintrittsgeld bestehen, so müsse der Aufsichtsbehörde, das Recht der Feststellung verbleiben, damit nicht die
eine Gemeinde auf Kosten der andern, beeinträchtigt, und das allgemeine Grundrecht der Freizügigkeit illusorisch gemacht
werde.

Nach verschiedenen Bemerkungen, einzelner Abgeordneter, daß es sich nicht von einer Verletzung der Freizügigkeit,
sondern nur davon handele, wie das Recht, das Gemeinde-Vermögen mit zu benutzen, zu erwerben sei, worüber Bestimmun¬
gen zu treffen, den Gemeinden selbstständig zustehen muffe, wird noch von einem Abgeordneten der Städte hervorgehoben,
daß er sich für die Genehmigung durch die Aufsichts-Behörde entscheiden müsse. Es könne, um dies durch ein Beispiel zu
erläutern, der Fall eintreten, daß eine Gemeinde, eine Weide besitze. Sei nun der Gemeinderath aus vielen Viehbesitzern
zusammen gesetzt, so tonne leicht ein Beschluß gefaßt werden, daß nur diejenigen Einwohner, welche Vieh besitzen, entwe¬
der unentgeldlich, oder nur gegen eine kleine Abgabe, den Nutzen von der Weide bezögen, dagegen aber alle anderen, davon
ausgeschlossen würden.

Bei der Abstimmung wird das Ausschuß-Gutachten abgelehnt und die Frage:
Ist bei Einführung oder Erhöhung einer jährlichen Abgabe für die Theilnahme an den Gemeinde-Nutzun¬

gen die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich? wird von der Mehrheit bejaht.
Ebenso wird »<l F. 19. dem Ausschuß-Gutachten entgegen, die Genehmigung der Aufsichtsbehörde beschlossen.
l"l §z. 23 und 98 wird das Ausschuß-Gutachten genehmigt,
ncl W. 25, 36, 46, 48 und 51 ebenso.
litl 8> 5U. Wird von einem Abgeordneten der Ritterschaft, ein Abändcrungs-Vorschlag zu dem letzten Aliuia del

Seite 7 und erstem Antrag der Seite 8 des AusschußberichtS eingebracht:
(Siehe l'nss. 24.)



— 28 —

Wenn in Gemeinden, unter 300N Seelen, diejenigen Wähler der ersten Klaffe, welche zusammendie
Hälfte der gesammten Steucrbeträge, dieser Klaffe aufbringen, einstimmig solches verlangen, so ist die erste
Klasse, in zwei gleiche Unterklaffen zu theilen, deren jede für sich die Hälfte der, von dieser Klaffe zu wählen»
den Gemeinde-Vertreter, zu wählen hat.

Nachdem der Antragsteller seinen Abänderungs-Vorschlag näher erläutert und der Referent sich zustimmend darüber
ausgesprochen hat, wird noch von einem Abgeordneten der Städte bemerkt, daß er den Abänderungs-Vorschlag, um so mehr
unterstütze, als die allgemeine Fassung im Auoschußbcrichtundeutlich sei. — WaS die Innungen und Genossenschaftenbe¬
treffe, so erscheinees nicht statthaft, diesen eine besondere Vertretung im Oemeindcrathe zu statuiren, indem ihre besondere
Interessen-Wahrung, durch die Theilnahme der einzelnen Mitglieder an den Gemeinderaths'Wahlen, genügend bewahrt sei.
Die Theilung für alle drei Wähler-Klassen zu gestatten, werde zu unvermeidlichenKonflikten führen und sei gefährlich, ins»
besondere für größere Gemeinden.

Der Antrag eines Abgeordneten der Ritterschaft, das Recht der Theilung der ersten Wähler»sslasse auf Gemeinden,
bis zu 5UU0 Seelen auszudehnen, wird nicht unterstützt und der Abänderungs-Vorschlag, so wie er oben wörtlich angeführt
ist, in Stelle deS Ausschuß-Gutachtens, fast einstimmig angenommen.

«(! §§. 56, 60, 64 und 104 werden die Ausschuß-Gutachten, durch große Majorität, ohne besondere DiScussion,
angenommen.

»ä §. 107.
Ein Abgeordneter der Städte bemerkt, nach einem früheren Beschluß, sei da« Recht, die Bürgermeister zu wählen,

in den Gemeinden, von weniger als 1U,UU0 Seelen, weggefallen. Der gewählte Bürgermeister habe nach Ablauf einer
zwölfjährigen Dienstzeit PensionS-Anspruch,werde er nach Ablauf der zwölf Jahre, wieber ernannt, so erlöschedadurch sein
Pensionsrecht. Es sei dies eine zu große Beeinträchtigung, es müsse der PensionS-Anspruchfür die gewählten Bürgermeister
auch für die Zukunft erhalten bleiben, und sei dieserhalb Bestimmung zu treffen.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft will dem Inhalt deS §. 107 entgegen, welcher ein Malimum der Besoldung
bestimme, ein Minimum von drei Silbergroschen auf jeden Kopf der Bevölkerung, festgesetzt haben. Die Erfahrung habe
gelehrt, daß die Bestimmung eines Marimalbesoldungs-Satzes, nicht tauge und daß in den meisten Fällen, die drei Groschen
pro Kopf, nicht ausreichend seien. Bei den sehr vermehrten Arbeiten und Anforderungen an die Bürgermeister, habe man
in vielen Gemeinden den Satz von drei Silbergroschcn schon jetzt überschritten.

Ein Abgeordneter der Städte ist der Ansicht, daß die Gcmeinicn nach Ablauf der zwölfjährigen Wahlperiode, von
der Pensionspflicht gegen die Bürgermeister frei seien, diese aber auf den Staat, der das Erncnnungsrecht erwerbe, übergehe.

Nach mehrfachen Erörterungen erklärt sich die Versammlung, mit den vorhin ausgesprochenenAnsichten einverstanden.
Da es aber nicht ihre Aufgabe sei, die einzelnen Gesetzes.Artikel abzufassen, vielmehr nur allgemeine gutachtliche

Bestimmungen zu treffen, so wurde der im Ausschuß-Gutachtenallgemein hingestellte Grundsatz als richtig erkannt.
»6 §8> l>4—Hg wird das Ausschuß-Gutachten ohne Discussion angenommen und hiermit die Berathung über

die Gemeinde-Ordnung geschloffen.
Hiernach ist die Berathung über die KöniglicheProposition Nr. 8, betreffenddie Zuschläge, zu der Grund», Klaffen,

und Einkommensteuer und der Gewerbesteuer, so wie zur Schlacht» und Mahlstcuer für den Bezirksstraßen-Fonds, an der
Tagesordnung.

Der Abgeordnete Veemclmanns erstattet den Bericht, Namens des 4, Ausschusses, welcher in seinem ersten
Schlußsatz dahin lautet:

die Versammlung wolle beschließen, daß künftig von allen directen Steuern, einschließlich der
neuen Klassen» und kla ssifizirtcn Einkommensteuer, so wie von der Schlacht» und
Mahlsteuer, derselbe Prozent-Satz an Zuschlägen für den BezirkSstraßen»FondS erhoben
werden soll, jedoch unter der Beschränkung, daß jedem Steuerpflichtigen für die gleich»
zeitig zu entrichtende M ahl» und Schlachtsicuer jährlich, dieSummc von zwanzig Thalern,
in Abrechnung gebracht und nur der nach diesem Abzug, übrig bleibende Steuerbetrug,
mit dem Zuschlage belegt wird.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden will diesen Abzug, nicht statuiren, vielmehr muffe der volle Einkommensteuer»
Satz, auch in den mahl- und schlachtstcucrpflichtigen Orten, mit dem Zuschlage belegt werben.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft will dagegen die Einkommensteuer, gänzlichvon den Zuschlägen freilassen, weil
diese Steuer schon an und für sich, den Charakter einer doppelten Steuer trage und aus Einkommen hervorgehe, welches
bereits durch Grund- oder Gewerbesteuer besteuert sei. Es könne auch die Einkommensteuer, der Klassensteuer, nicht gleich
gehalten werden, welche ihrem Ursprünge nach, nichts anders sei, als eine Konsumtionssteuer, sie sei an die Stelle der auf¬
gehobenen Accise, als Aequivalent der in den Städten beibehaltenen Accise, der Schlacht» und Mahlsteuer getreten.

Hiergegen wird von verschiedenenRednern bemerkt, daß bei Berechnung des Einkommens, die gezahlten Steuern
in Abzug kämen, eine doppelte Besteuerung, also nicht stattfinde, daß auch die Einkommensteuernichts anders sei, als eine
veränderte Klassensteuer,ohne feststehendehöchste Stufe, daß wenn die Einkommensteuervon den Zuschlägen frei bleibe, eine
Menge reicher Leute, insbesondere Kapitalisten gar keine Beiträge zu zahlen hätten, wogegen die Grund» und Gewerbesteuer,
zu schwer belastet werden würden.

Ein Antrag, die Klassen- und die Einkommensteuer,nicht zu belasten, bleibt unberücksichtigt.
Ein Abänderungs-Vorschlag eines Abgeordneten der Ritterschaft, daß künftig von allen direkten Steuern,

einschließlich der neuen Klassen« und klassi fizirtcn Einkommensteuer, letztere jedoch nur insoweit
selbige auf Einkommen ruht, welches der Steuerpflichtige aus Gewerbebetrieb, Kapital» und
Grundbesitz innerhalb des Kommunal'Verbandes, zu dessen Nutzen die Steuer gezahlt wird, be»
zieht, wird hierauf eingebracht.
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Von einem Abgeordneten ber Ritterschaft wird ein Vcrtagungs-Antrag eingebracht, weil einmal die Sache selbst
nicht vollständig aufgeklärt, dem Anscheinenach, nicht mehr zwei Drittheile der Mitglieder anwesend und die Versammlung
hiernach nicht mehr beschlußfähigsei.

Der Landtags-Marschall veranlaßt hierauf den Namens-Aufruf, welcher crgicbt, daß cinundscchszigMitglieder an»
wescnb sind und die Versammlung vollkommenbeschlußfähigist.

Die Liste, worin die Fehlenden vermerkt sind, wiro dem Protokoll beigelegt.
Von einem Abgeordneten der Ritterschaft wird bemerkt, daß »ach Inhalt der Ministerial-Instruction, wegen Ber».

fung der diesmaligen intermistischcnProvmzial-Vcrtretung, ausdrücklichbestimmt sei, daß es der Anwesenheit von zwei Dritt¬
theil der Mitglieder, zur gültigen Bcschlußnahme, nicht bedürfe, der Namens-Äilfruf habe daher nicht zu geschehen brauchen.

Der LandtagS-Marschall entgegnet: Es sei ihm dies alles wohl bekannt. Es liege aber im Interesse der Versamm¬
lung, zu wissen, und festzustellen,welche Mitglieder sich entfernt hätten, und er wünsche demnach, keine Minoritäts-Veschlüsse
geschehen zu lassen.

Es wird hierauf in der Diskussion über den eingebrachten Abänderungs-Vorschlag fortgefahren, welcher von dem
Antragsteller und mehreren anderen Rednern vertheidigt wird.

Diesem entgegen, wird aber insbesondere, abgesehen von der Richtigkeit oder Unrichtigkeit des Vorschlags, hervor¬
gehoben, daß die Ausführbarkeit desselben praetisch nicht zu erkennen sei.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden bemerkt noch zusätzlich, daß die Aufbringung der gemeinsamen Bedürfnisse-
nach gerechten Grundsätzen gewiß von einem Jeden gewollt werde. Er bitte aber wegen theoretischerPrinzipien die Mittel
nicht z» schmälern, und gebe zu bedenken, daß wohl 5>0 Anträge auf Straßenbanten eingegangen seien. Ihm blute das Herz,
den Schrei der Nothwendigkeit zu hören, und aus Mangel an Mitteln unbeachtet lassen zu müssen. Es ständen die Verbi».
dungs-Mittcl, Zwischen den kleineren Orten, in keinem richtigenVerhältniß, zu denen der größeren Städte, welche durch Eisenbah¬
nen und Wasserstraßen verbunden, die alleinigen Stapelplätze des Reichthums seien. Die Verbindungsmittel seien qlcich dem
Vlut-Umlauf im menschlichen Körper, finde dieser nicht gleichmäßig statt, so werde der Organismus des Ganzen gestört , iu-
dem die vernachläßigtcn Theile allmählig zu Grunde gingen. Er hoffe, die hohe Versammlung werde einen kräftigen Orga-
uismus, in allen Theilen der Provinz zu fördern streben.

Hierauf wird nach geschlossenerDlscussion der eingebrachte Abändcrnngs-Vorschlag zur Abstimmung gebracht, und
von der Mehrheit abgelehnt, dagegen aber der Antrag des Ausschussesangenommen.

Der zweite Antrag des Ausschussesgeht dahin:
daß der im §. 8 des Regulativs vom 20. Januar <84-l bestimmte Marimal-Zuschlag
von fünf Prozenten, von allen direkten Steuern, einschließlich der neuen Klassen- und
klassifizierten Ein komm cnsteuer, so wie von der Mahl- und Schlachtsteiler, unter Be¬
rücksichtigung der für letztere nci l beschlosseneu Modifikation, einstweilen beizube¬
halten sei.

Auch dieser Antrag wurde von der Mehrheit angenommen.
Hiernach wird zur Verhandlung über den Antrag des Abgeordneten Vudde, um Erleichterung von Förmlichkeiten

bei Civil-Ehen, und um Rückgabe der alten Kirchenbücherübergegangen.
Referent ist der Abgeordnete La comblet, welcher Namens des 3. Ausschusses und aus den, im Bericht angeführ«

ten Gründen, die Abweisung beider Vorschläge beantragt.
Der Antragsteller befürwortet seinen ersten Antrag hauptsächlichaus dem Grunde, daß die Forderungen des Gesetzes

zu weit gingen. Wenn gleich Pflicht und Religion gebieten, vor der Vcrhcirathung den Rath der Eltern einzuholen, so sei
es in den meisten Fällen, nach dem Ableben der Eltern, nicht möglich, die Zustimmung der Groß-Eltern, resp, deren To°
deöschcine beizubringen. Weigere der Civilstands-Beamte die Schließung der Ehe, so seien häufig wilde Ehen die Folgen;
diesem Uebel müsse gesteuert werden, damit die Unsittlichkcitnicht einen noch höheren Grad erreiche, wie dies bereits nament¬
lich in bevölkerten FabrikS-Gegcnden der Fall sei. Er verlange die Aufhebung der erschwerenden Förmlichkeiten, nur bei
einem Alter von 30 Jahren.

Wer 3l) Jahre alt sei, bei dem könne man im Zweifel annehmen, daß er selbstständig,und daß seine Großcltcrn
todt seien.

Ein Abgeordneter der Städte hebt insbesondere hervor, daß man sich sorgfältig hüten müsse, an Gesetzenzu rütteln,
welche auf Hcilighaltung der Familie, auf Ehrfurcht vor den Eltern und den Ahnen zielen. Es sei ja auch nicht erforder¬
lich, die Todesschcine der Großeltern beizubringen, sondern der Civilstands-Beamte habe sich nur zu überzeugen, ob die Groß¬
cltcrn noch am Leben sind oder nicht, es hängt von ihm ab, sich diese Ueberzeugung zu verschaffen. Ucberhaupt könne er die
gerügten Uebclstande, in dem vorgebrachten Maße, aus eigener Erfahrung nicht erkennen.

Der erste in der Petition enthaltene Antrag, nämlich die Vorschrift über die Nothwendigkeit des großcltcrlichen
Konsenses bei 30 Jahr alten Nrautslcuteu aufzuheben, wird hierauf zur Abstimmung gebracht, und durch die Mehrheit
abgelehnt.

Der weitere Antrag aber, so weit er sich auf den elterlichen Cousens bezieht, vom Antragsteller zurückgenommen.
Der Berichterstatter erläutert hierauf den Antrag in Bezug auf die Rückgabe der alten Kirchenbücheran die Ge

meindcn, und trägt schließlich, aus den im Ausschuß-Gutachten ausführlich angegebenen Gründen, auch auf Verwerfung
dieses Antrags an.

Nach mehrfachen Erörterungen durch verschiedeneRedner für und gegen den Antrag, entscheidet sich die Versamm¬
lung dahin, daß die Aufbewahrung in den Archiven der Landgerichte mehr Sicherheit gewähre, als bei den einzelstehenden
Bürgermeistern, und daß eine besondere Beeinträchtigung des Publikums dadurch nicht bestehe.

8
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Bei der Abstimmung wird auch dieser zweite Antrag der Petition, durch die Mehrheit abgelehnt.
Hierauf steht die Verhandlung des Antrags des Abgcortucten Schuhmacher, wegen Errichtung einer Ansbewah-

rungs-Anstalt für unheilbare Irren, auf der Tagesordnung.
Die Verhandlung muß aber wegen Abwesenheit des Referenten, l>r. Würz er, vertagt werden.
Es wurde darauf zur Berathung über die Antrage des Abgeordnete» Vudde, wegen Abänderung der §8. 9 und

14 der Subhastations-Orduung, übergegangen.
Bericht-Erstattcr ist der Abgeordnete S tup p, welcher Namens des 3. Ausschusses,das abgefaßte Gutachten aussühr.

lich entwickelt, und schließlichdahin autragt, beide Anträge zu verwerfen.
Die Versammlung entscheidet sich mit allen gegen 8 Stimmen, für das Ausschuß-Gutachtenund für Verwerfung

der beiden Anträge.
Hiermit ist die'heutige Tagesordnung beendet.

Die nächste Sitzung wird auf Montag den 2U. d. MtS. um 12 Uhr festgesetzt und folgende Gegenstände auf die
Tagesordnung gebracht.

1) Die Etats der Proviuzial-Fcuer-Versichcrungs.Sozietät.
2) Bericht über den Entwurf eines nenen Hypotheken-Gesetzes.
3) Wahl der Mitglieder des Kuratoriums für die Provinzial°Hülfs»Kasse.

Schließlich zeigt der Landtags>Ma«schallnoch an, daß der Bericht des 7. Ausschussesüber die Verwaltung der Ir-
renhcil-Anstalt zu Siegburg, im Confcrcnz-Zimmcr offen gelegt sei.

Schluß der Sitzung um 4^ Uhr.

Anlaste
zum 9. SiVunqs-Protololl

vom !8. Octobcr 185!.

Merdurchlauchtigster, großmächtigster,
Allergnädigstcr König und Herr!

Euer Majestät haben die Gnade gehabt, mittelst AllerhöchsterBotschaft vom 7. April 1847 den damals zum Ver¬
einigten Landtage versammelte!»Ständen den landesväterlichen Entschluß zu eröffnen, für die Kultur und den Verkehr in der
Monarchie, so wie zur Beförderung des so heilsamen Sparkasscnwcsens in sämmtlichcu Provinzen, Provinzial°Hülfs-Kassen,
ähnlich derjenigen, welche in der Provinz Westphalen mit gesegnetemErfolg, seit dem Jahr 1831 besteht, unter ständischer
Verwaltung zu begründen, und demnächstdie erforderlichen Propositionen an die Provinzialstände ergchen zu lassen.

Es sind seitdem Jahre schwerer Stürme über unser geliebtes Vaterland dahin gezogen, und wenn es Euer Majestät
Ministerium, nach Wiederherstellung ruhigerer Verhältnisse, jetzt möglich geworden ist, sich den materiellen Interessen der ein¬
zelnen Provinzen, wieder mehr zuzuwenden, und demnach zur Errichtung der Provinzial-Hülsskasse für die Nbeinprouinz der
treugehorsamsten Versammlung zur diesmaligen Wahrnehmung provinzieller Interessen, die betreffenden Propositioncn zugehen
zu lassen, so finden sich unterthänigst Unterzeichnetegedrungen, in innigster Uebereinstimmung mit dem Vereinigten Landtage
von 1847, Euer Majestät zunächst den ehrerbietigsten Dank, für die Errichtung dieses Instituts, auch in der Nheinprovinz
auszusprechen,dessen Wichtigkeit und Bedeutung zur Hebung des Wohlstandes unserer Provinz von der treuergebensten Ver¬
sammlung in vollstem Maaße gewürdigt wird — und sodann ihre große Befriedigung und Anerkennung einer sorgfältigen
Verwaltung, Seitens der hohen Staatsrcgierung darüber an den Tag zu legen, daß der, der Rheinprovinz zur Errichtung
einer Provinzial-Hülsskasse zugewiesenenFonds, unerachtet der Stürme der letzten Jahre nicht allein nicht berührt, sondern
durch Zinsen noch bedeutend angewachsen ist.

Nachdem nun treu gehorsamst versammelte Vertreter der Provinz, sich der sorgfältigsten Prüfung und Begutachtung
der AllerhöchstenProposition, wegen Errichtung der Provinzial-Hülfskasse unterzogen haben, beehren sich dieselben, in der An¬
lage das Resultat ihrer Berathungen am Throne Euer Majestät mit der gehorsamsten Bitte niederzulegen:

daß es Euer Majestät gefallen wolle:
„Die Provinzial-Hülfskassc für die Rhcinprovinz baldmöglichst ins Leben treten zu lassen."

In tiefster Ehrfurcht ersterben Euer Majestät treu gehorsamste Mitglieder der, zur diesmaligen Wahrnehmung der
Provinzial-Vertretnng berufenen Versammlung.

Düsseldorf, den 13. October 1851.

Denkschrift
als Anlage zu der Adresse an Seine Majestät, die zu errichtende Provinzial-Hülfskassc für die

Nheinprovinz betreffend.

Zur Berathung der AllerhöchstenProposition, wegen Errichtung der Provinzial-Hülfskassc, waren der zur diesmal,'«
gen Wahrnehmung der Provinzial-Vertretung berufenen provinzialständischenVersammlung, folgende Vorlagen übergeben,
welche demnach als das Material ihrer speciellen Berathung zu Grunde gelegt wurde, nämlich:
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1) Denkschrift in Betreff der rheinischenProvinzial-HülfSlasse, vom Königlichen Herrn Landtags- Commissar, s'« ll»tn
Düsseldorf, den 28. September 1851.

2) Denkschrift über die Benutzung der Provinzial.Hülfskasse, zur Beförderung landwirthschaftlicherGrundverbcsserungen,
^e Mo Berlin, den 31. August 1851.

3) Entwurf des Statuts der rheinischen Provinzial>Hülfskasse.
4) Entwurf der Geschasts-Anwcisungfür die Direction der rheinischenProvinzial-HülfSlasse.

Die beiden genannten Denkschriften unterlagen der sorgfältigsten Beachtung und kann sich die Versammlung mit den
verschiedenen,dort näher entwickeltenAnschauungen,durchgehend«einverstanden erklären; speciell spricht sich die Versammlung
durch die Annahme des §. 5 der Geschäfts-Anweisung (Schluß von nüne» I.) ganz übereinstimmendmit der, im Königli»
chen Ministerium für landwirthschaftliche Angelegenheiten ausgearbeiteten Denkschrift aus — und hofft, daß der rheinischen
Provinzial-HülfSlasse, nach den in ihren Statuten festgestelltenMarimcn, Gelegenheit geboten werde, auch in Unterstützung
ländlicher Interessen viel Ersprießliches zu leisten.

Bei Berathung der einzelnen Paragraphen des Entwurfs des Statute« der rheinischen Provinzial-Hülfskasse be»
schloß die Versammlung, folgende Zusätze, resp. Abänderungen zu beantragen.

Zu
§. 1 wird die Stadt Cöln als Sitz der Provinzial-HülfSlasse bestimmt und zwar aus folgenden Gründen:

Zu einer gedeihlichenEntwickelung des Instituts der Hülfskasse, ist vor allen Dingen ein leichter Gcldvcrkehr noth»
wendig; in Cöln ist derselbe mehr, als an irgend einem andern Platze unserer Provinz, durch die Königliche Bank und die
vielen und bedeutenden Banquiers-Häuser dargeboten, mit denen wohl der bei weitem größte Theil der Gewerbtreibenden
der Nhcinprovinz in Verbindung steht, wodurch vielfach Geldumsätze mit der Hülfskasse vermittelt werden könnten. Außer»
dem liegt Cöln, ziemlich im Mittelpunkt der Provinz und in der Nähe Aachens und des Wuppcrthalö, durch deren bereit«
in größerer Ausdehnung bestehenden Spar- und Prämien-Kassen, ein ansehnlicher Geldverkehr mit der Hülfskasse stattfin¬
den dürfte.

§. 2 wurde in der Fassung des Entwurfs angenommen.
Zu

§. 3 wurde folgender Zusatz angenommen:
„Es wird der Direction frei gestellt, nach Maaßgabe der durch eingehendeDarlehnsgesuche entstehendenGeld»
„bedürfnisse, Staatspapiere bei der KöniglichenBank zu deponiern und dagegen Vaar-Vorschüsse zu beziehen."

§. 4 wurde in folgender Fassung angenommen:
„Die Hülfskasse soll außerdem vorzugsweise Gelder auS den, in §. l3 bezeichnetenSparkassen der Provinz,
„ohne dabei die Direction auf eine gewisse Summe zu beschränken,annehmen, um dieselben zu verzinsen und
„in gleicher Weise auSzuleihcn."

§. 5 wurde nach der Fassung des Entwurfs angenommen.
Zu

§. L wurde folgender Zusatz angenommen:
„Wer ein Darlehn auf Amortisation erhalten, dasselbe jedoch erweislich zu dem angegebenen Zwecke, in der
„dazu geeigneten Zeit, nicht verwendet hat, ohne daran durch höhere Gewalt verhindert worden zu sein, ist
„gehalten, 6 Monate nach geschehenerKündigung, welche in dem Falle die Direction anordnen kann, den
„ganzen Rückstand de« geliehenen Kapitals zurückzuzahlen."

§. 7 wurde in der Fassung de« Entwurfs angenommen.
§. 8 nline» I. wurde folgende Fassung beschlossen:

„Darlchne aus der Hülsskasse können gegen genügende Sicherheit gewährt werden:
n) zur Gründung u. s. w. (nach Fassung des Entwurfs.)

§§. N bis inol 12 werden in der Fassung des Entwurfs angenommen.
§. 13 wurde nach Fassung des Entwurfs, jedoch mit der Abänderung angenommen, daß in u!ine» II. 8ul) », statt:

„ein Mal wöchentlich"gesetzt werden: „zwei Mal monatlich." —
§§. 14 bis incl. 22 werden in der Fassung des Entwurfs angenommen.
§^ 23 »line» I. soll nach dem Beschluß der Versammlung also lauten:

„Am Schlüsse eines jeden Landtags, wird ein Ausschuß aus der Mitte der Provinzial»Versammlung, unter be»
„sonderer Berücksichtigung der verschiedenendarin vertretenen Interessen gewählt, welcher die u. s. w. nach
„Fassung deS Entwurfs bis zum Schlüsse deö §. 23. —

§. 24 wurde in der Fassung des Entwurfs angenommen.
Zu

§. 25 wurde folgender Zusatz beschlossen:
„im Falle der Stimmengleichheit, giebt die Stimme de« vom Staate Ernannten den Au«schlagbei dieser
„Wahl." —

§. 26 wurde in der Fassung des Entwurf« angenommen.
§. 27 wurde mit Wcglassung des ersten Satzes nach der Fassung des Entwurfs wie folgt, angenommen:

„Das zur Verwaltung nöthige" u. f. w. bis Schluß des §. —
§§. 28 bis inel. 33 wurden in der Fassung de« Entwurfs angenommen. —

Nachdem bis Hieher vorstehend sämmtliche Paragraphen de« Statutes für die rheinische Provinzial-Hülfslasse, sowie
dieselben aus der Berathung der Provinzial-Versammlung hervorgegangen sind, zur besseren Uebersichtder Rei»
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